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Regeste

Familienzusammenführung (Asyl)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls in der Regel - und auch vorliegend - endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83
Bst. d Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführerin hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Sie ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf diese ist
einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich nach
Art. 106 Abs. 1 AsylG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden
(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Wer sich darauf beruft, dass erst durch sein Verhalten nach der
Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat eine Gefährdungssituation geschaffen
worden ist, macht subjektive Nachfluchtgründe geltend (vgl. Art. 54 AsylG). Diese
begründen die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen aber gemäss Art.



54 AsylG zum Ausschluss des Asyls. Stattdessen werden Personen, welche subjektive
Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig
aufgenommen. Nach Art. 51 Abs. 1 AsylG werden Ehegatten von Flüchtlingen und ihre
minderjährigen Kinder als Flüchtlinge anerkannt und erhalten Asyl, wenn keine besonderen
Umstände dagegen sprechen.

E. 3.2
Die Vorinstanz führte zur Begründung des angefochtenen Entscheids insbesondere an, die
Asylvorbringen der Beschwerdeführerin hielten den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit
gemäss Art. 7 AsylG nicht stand, so dass deren Asylrelevanz nicht geprüft werden müsse.
Aus den Akten ergebe sich jedoch, dass sie Eritrea illegal verlassen habe und im
militärpflichtigen Alter sei. Da die eritreischen Behörden solchen Personen grundsätzlich
eine regierungsfeindliche Haltung unterstellen und sie bei einer Rückkehr streng und mit
einem hohen Mass an Brutalität bestrafen würden, habe sie begründete Furcht, bei einer
Rückkehr nach Eritrea ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt zu
sein, womit sie die Flüchtlingseigenschaft erfülle. Da die flüchtlingsrelevanten Elemente
erst mit der illegalen Ausreise aus Eritrea entstanden seien, werde ihr jedoch gemäss Art. 54
AsylG kein Asyl gewährt. Die Asylgewährung nach Art. 51 Abs. 1 AsylG sei einer direkte
Folge der Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Ein Einbezug in das Familienasyl
gemäss Art. 51 Abs. 1 AsylG setze einen Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft des
Angehörigen voraus. Verfüge eine Person, weil sie eigene Asylgründe geltend mache,
bereits über die originäre Flüchtlingseigenschaft, könne sie keine zweite, derivative
Flüchtlingseigenschaft erhalten. Da der Beschwerdeführerin gemäss Art. 3 i.V.m. Art. 54
AsylG die originäre Flüchtlingseigenschaft gewährt und das Asyl verweigert worden sei,
könne ihr nicht gemäss Art. 51 Abs. 1 AsylG Asyl gewährt werden. Demnach würden im
vorliegenden Fall besondere Umstände nach Art. 51 Abs. 1 AsylG vorliegen, die gegen die
Gewährung von Familienasyl sprechen würden.

E. 3.3
Die Beschwerdeführerin hält den Ausführungen der Vorinstanz im Wesentlichen entgegen,
die Bestimmung von Art. 54 AsylG betreffe die Gefährdungssituation im Herkunftsland,
die eine Person durch ihre Flucht selber ausgelöst habe. Beim Familienasyl gemäss Art. 51
AsylG handle es sich dagegen um eine derivative Asylgewährung, die sich vom Status eines
Familienmitglieds ableite. Somit komme es bei der derivativen Statuswidergabe gerade
nicht auf den Status an, der der ersuchenden Person im originären Verfahren zukomme. Die
weitergebende Person gebe den Status weiter, den sie habe. Die in Art. 51 Abs. 1 AsylG
genannten besonderen Gründe, die gegen die Gewährung des Familienasyl sprechen, seien
eher auf tatsächliche Umstände anwendbar; so etwa wenn ein Familienverhältnis nur
formell bestehe, aber nicht tatsächlich gelebt werde. Da vorliegend der originäre Status
ihres Ehemannes abgeleitet werde, müsse sie diesen Status erhalten. Auch das
Bundesverwaltungsgericht habe im sie betreffenden Urteil E-6691/2013 festgehalten, dass
einer Person, die die originäre Flüchtlingseigenschaft erfülle, aber gemäss Art. 54 AsylG
von der originären Asylgewährung ausgenommen sei, gestützt auf Art. 51 Abs. 1 AsylG
Asyl gewährt werden könne (vgl. dort E. 7.3). Mit der vorinstanzlichen Rechtsauffassung
komme es zu einer erheblichen und nicht nachvollziehbaren Schlechterstellung von
anerkannten Flüchtlingen bei der Gewährung des Familienasyls. Es erscheine nicht
nachvollziehbar, weshalb eine Person, die in der Schweiz als Flüchtling gemäss Art. 3
AsylG anerkannt sei, im Hinblick auf das Familienasyl schlechter gestellt sein solle als



jemand, der lediglich gemäss Art. 51 Abs. 1 oder 3 AsylG als Flüchtling anerkannt sei. Im
Übrigen sei stossend, dass über ihr Asylgesuch in den vergangenen zwei Jahren bereits
mehrfach fehlerhaft entschieden worden sei und bis heute keine Klarheit über den künftigen
Aufenthaltsstatus bestehe.

E. 3.4
Mit Urteil vom 15. Januar 2014 wies das Bundesverwaltungsgericht die Vorinstanz an, die
Erfüllung der originären Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführerin und allenfalls
subsidiär die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach Art. 51 Abs. 1 AsylG zu prüfen.
Mit der angefochtenen Verfügung kam das SEM der Anweisung in diesem Urteil nach. Das
Bundesverwaltungsgericht entschied mit zur Publikation vorgesehenem Urteil E-1715/2012
/ E-3087/2012 vom 2. Dezember 2015 über die sich vorliegend stellende Frage. Nach
Vornahme einer umfassenden Auslegung der Art. 54 und 51 AsylG wurde geschlossen,
einer Person, die die Flüchtlingseigenschaft originär gemäss Art. 3 AsylG erfülle, könne die
Flüchtlingseigenschaft nicht (zusätzlich) derivativ zugesprochen und ihr folglich auch nicht
derivativ Asyl gewährt werden (vgl. E. 3.1-3.5). Nach Art. 49 AsylG wird Personen Asyl
gewährt, wenn sie die Flüchtlingseigenschaft besitzen und kein Asylausschlussgrund
besteht. Art. 51 Abs. 1 AsylG ist keine Ausnahme von dieser Regel; die Bestimmung
betrifft den Sonderfall des Familienasyls. Die Auslegung von Art. 51 Abs. 1 AsylG ergibt,
dass eine Person, die aufgrund eigener Motive die Flüchtlingseigenschaft erfüllt, keinen
Anspruch auf die derivative Flüchtlingseigenschaft hat (vgl. das Urteil E-1715/2012 /
E-3087/2012, E. 3.4.4.1). Dies steht im Einklang mit den Art. 5 und 37 der Asylverordnung
1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311), wonach der Einbezug in die
Flüchtlingseigenschaft eines Familienmitglieds erst dann erfolgt, wenn die einzubeziehende
Person die Flüchtlingseigenschaft nicht selbständig nach Art. 3 AsylG erfüllt (vgl. a.a.O., E.
3.4.2). Das Prinzip der Einheit des Status einer Familie nach Art. 51 AsylG gilt nicht
absolut, wie der Nebensatz der "besonderen Umstände", die gegen einen Einbezug
sprechen, zeigt. Zudem bezieht sich die Einheit des Status auf die Flüchtlingseigenschaft,
und nicht auf das Asyl, welches einzig eine Folge der Anerkennung der
Flüchtlingseigenschaft ist. Die Rechtsprechung hat ebenfalls bestätigt, dass die Gewährung
von Asyl nicht mehr als eine akzessorische Folge der derivativen Zuerkennung der
Flüchtlingseigenschaft ist (vgl. a.a.O., E. 3.4.4.4-3.4.4.6). Die angefochtene Verfügung
steht im Einklang mit dem koordinierten Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts. Die
Einwendungen der Beschwerdeführerin schlagen mithin fehl. Die Schlechterstellung im
nationalen Recht (durch die Nichtgewährung des Asylstatus) von Flüchtlingen mit
originärer Flüchtlingseigenschaft aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe gegenüber
solchen mit derivativer Flüchtlingseigenschaft ergibt sich aus der Gesetzessystematik und
ist als durch den Gesetzgeber gewollt hinzunehmen. Aus der Dauer der vorangehenden
Verfahren kann die Beschwerdeführerin schliesslich nichts für sich ableiten.

E. 4
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt und den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist mithin abzuweisen.

E. 5.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten grundsätzlich der unterliegenden
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Auf deren Erhebung ist jedoch



angesichts des mit Verfügung vom 13. Oktober 2015 gutgeheissenen Gesuchs um
Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung zu verzichten.

E. 5.2
Nachdem der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 13. Oktober 2015 auch die
unentgeltliche Rechtsverbeiständung gewährt wurde, sind die ihr notwendigerweise
erwachsenen Parteikosten durch das Bundesverwaltungsgericht zu übernehmen (vgl. Art.
110a Abs. 1 AsylG i.V.m. den Art. 9-14 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
Der Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin reichte mit der Beschwerde eine Kostennote
ein. Demnach beliefen sich seine Bemühungen im Zusammenhang mit der Verfassung und
Einreichung der Beschwerde auf 3 Stunden; der geltend gemachte Stundenansatz liegt bei
Fr. 200.-. Zusätzlich werden Auslagen in der Höhe von Fr. 30.- aufgeführt. Dieser Aufwand
erscheint als angemessen. Nach Praxis des Bundesverwaltungsgerichts werden
nicht-anwaltliche Vertreterinnen und Vertreter mit einem Stundensatz von Fr. 100.- bis
150.- entschädigt (vgl. Art. 12 i.V.m. Art. 10 Abs. 2 VGKE). Dem amtlichen
Rechtsbeistand ist daher zu Lasten des Bundesverwaltungsgerichts eine
Parteientschädigung von gesamthaft Fr. 480.- zuzusprechen. (Dispositiv nächste Seite)
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